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beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, 
Schloss, Städtli 26, 3380 Wangen an der 
Aare, einzureichen (Art. 63 ff. Verwaltungs­
rechtspflege VRPG).

Alle stimmberechtigten Einwohnerinnen 
und Einwohner sind zur Versammlung 
freundlich eingeladen.

Heimenhausen, 11. Mai 2026

Der Gemeinderat
 76835

HERZOGEN
BUCHSEE

Einwohnergemeinde
Ausführungsbestimmungen 
zu obligatorischen Lagern 
der Schule Herzogenbuch-
see; Aufhebung
Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 
20. April 2026 die Aufhebung der Ausfüh­
rungsbestimmungen zu obligatorischen 
Lagern der Schule Herzogenbuchsee be­
schlossen.

In Anwendung von Art. 45 der kantonalen 
Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 
1998 (GV; BSG 170.111) wird hiermit die 
Aufhebung der Ausführungsbestimmungen 
mit Wirkung per 30. Juni 2026 öffentlich 
bekannt gemacht.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen den Beschluss des Gemeinderats 
kann innert 30 Tagen ab Publikation Be­
schwerde beim Regierungsstatthalteramt 
Oberaargau, Schloss, 3380 Wangen an der 
Aare, erhoben werden.

Herzogenbuchsee, 20. April 2026

Der Gemeinderat
 76828

Verkehrsanordnung – See-
mattstrasse, Grabenstrasse 
(Gemeindestrasse)
Der Gemeinderat von Herzogenbuchsee ver­
fügt, gestützt auf Art. 3 Abs. 2, Art. 32 
Abs. 3 des Strassenverkehrsgesetzes vom 
19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) sowie 
Art. 44 Abs. 1 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit die 
folgenden Verkehrsanordnungen:

Betroffener Abschnitt
Seemattstrasse, Einmündung Eisenbahn­
strasse bis Einmündung Grabenstrasse
Grabenstrasse, bis Gemeindegrenze Graben 
(Gemeindestrassen)

Zustimmungspflichtige Verfügung
Neue Massnahmen

Höchstgeschwindigkeit
Die Höchstgeschwindigkeit auf oben ge­
nannten Abschnitten wird aufgehoben und 
durch die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 
ersetzt. 

Zustimmung des Kantons
Der Oberingenieurkreis IV des Tiefbauam­
tes des Kantons Bern, hat, gestützt auf 
Art. 44 Abs. 2 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), am 
6. Mai 2026 (N. 4028–26) die Zustimmung 
erteilt.

Bemerkung
Diese Verfügung tritt nach ihrer Veröffent­
lichung im Amtsanzeiger sowie nach dem 
Aufstellen, Auswechseln oder Entfernen der 
Signale in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 63 und 67 des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege vom  
23. Mai 1989 (VRPG, BSG 155.21), kann ge­
gen diese Verfügung innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung beim Regierungsstatt­
halteramt Oberaargau, Städli 26, 3380 Wan­
gen an der Aare, unter allfälliger Kosten­
folge (Art. 108 VRPG) Beschwerde geführt 
werden. Die Beschwerde muss einen An­
trag, die Angabe von Tatsachen und Be­
weismitteln, eine Begründung sowie eine 
Unterschrift enthalten; greifbare Beweis­
mittel sind beizulegen (Art. 32 Abs. 2 
VRPG).

Herzogenbuchsee, 13. Mai 2026

Gemeinderat Herzogenbuchsee
 76903

VERWALTUNGSKREIS 
OBERAARGAU

Gerichtliches Verbot
«Die Eigentümer des Grundstücks Aarwan-
gen-Gbbl. Nr. 920 (Langenthalstrasse 33, 
4912 Aarwangen) lassen das Grundstück ge-
gen jede Besitzesstörung mit einem gericht-
lichen Verbot belegen. Verboten sind insbe-
sondere das Abstellen oder Parkieren von 
Fahrzeugen aller Art durch Unbefugte. Aus-
genommen von diesem Verbot sind das 
Parkieren für Mieter auf den ihnen zugewie-
senen Parkplätzen und für Besucher der Lie-
genschaft Langenthalstrasse 33. 

Widerhandlungen gegen dieses Verbot wer-
den auf Antrag mit einer Busse bis zu  
CHF 2000.– bestraft.

28. Januar 2026

Regionalgericht Emmental-Oberaargau 

Der Gerichtspräsident: Blaser»
 76834

ATTISWIL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 
Oberbipp
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 
der evangelisch-reformierten Kirchgemein­
de Oberbipp vom 16. Juni 2026: 
Siehe unter Oberbipp.

 76939

BETTENHAUSEN

Ordentliche Versammlung 
der Einwohnergemeinde
Mittwoch, 17. Juni 2026, 20.00 Uhr  
in der Mehrzweckhalle Bettenhausen

Traktanden:
1.	 Jahresrechnung 2025
	 Genehmigung

2.	� Ersatzbeschaffung Kommunaltrak-
tor inkl. Anbaugeräte – Verpflich-
tungskredit

	 Genehmigung
3.	� Sanierung Elektroinstallationen und 

Beleuchtung Schulhaus und Mehr-
zweckhalle – Verpflichtungskredit

	 Genehmigung
4.	 Verschiedenes

Die Versammlungsunterlagen liegen ab  
1. Juni 2026 in der Gemeindeverwaltung 
Bettenhausen zur Einsichtnahme auf.
Die Unterlagen können zudem unter  
www.bettenhausen.ch eingesehen werden.

In der «Botschaft», welche jedem Haushalt 
der Einwohnergemeinde Bettenhausen 
Ende Mai zugestellt wird, finden Sie Infor­
mationen zu den traktandierten Versamm­
lungsgeschäften.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann in­
nert 30 Tagen und in Wahlsachen innert  
10 Tagen beim Regierungsstatthalteramt 
Oberaargau, Schloss, 3380 Wangen an der 
Aare, schriftlich und begründet Beschwer­
de erhoben werden.

Protokollgenehmigung: (Art. 67 Organi­
sationsreglement)
Das Protokoll der Gemeindeversammlung 
wird spätestens 7 Tage nach der Versamm­
lung während 30 Tagen in der Gemeinde­
verwaltung öffentlich aufgelegt. Während 
dieser Zeit kann schriftlich Einsprache beim 
Gemeinderat erhoben werden. Der Gemein­
derat entscheidet über die Einsprachen und 
genehmigt das Protokoll.

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen 
und Einwohner, die seit mindestens drei 
Monaten ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
haben, sind freundlich zu dieser Versamm­
lung eingeladen.

Bettenhausen, 6. Mai 2026

Gemeinderat Bettenhausen
 76894

ERISWIL

Öffnungszeiten Gemeinde-
verwaltung über Auffahrt
Mittwoch, 13. Mai 2026
ganzer Tag geschlossen

Donnerstag, 14. Mai 2026
ganzer Tag geschlossen

Freitag, 15. Mai 2026
ganzer Tag geschlossen
Gerne bedienen wir Sie ab Montag, 18. Mai 
2026, wieder zu den gewohnten Öffnungs­
zeiten.

Wir wünschen allen einen schönen Feier­
tag und danken für das Verständnis.

Gemeindeverwaltung Eriswil
 76699

Ordentliche  
Mitgliederversammlung  
der Schwellenkorporation
Donnerstag, 18. Juni 2026, um 20.00 Uhr 
im Mehrzweckraum

Traktanden:
1.	� Protokoll der Mitgliederversammlung 

vom 26. Juni 2025
2.	 Genehmigung Jahresbericht 2025
3.	� Genehmigung Jahresrechnung und Re­

visorenbericht 2025
4.	 Budget 2027
	 a)	� Festsetzung Grundeigentümer­

beitrag
	 b)	 Genehmigung Budget 2027	
5.	 Wahlen
6.	 Verschiedenes

Zu dieser Versammlung sind alle Schwel­
lenpflichtigen freundlich eingeladen.

Der Vorstand
 76887

Kirchgemeinde
Ordentliche Versammlung
Sonntag, 14. Juni 2026, ca. 10.15 Uhr (nach 
dem Gottesdienst), Kirche Eriswil

Traktanden:
1.	� Orientierung und Genehmigung der 

Jahresrechnung 2025
2.	� Zweckänderung OgR KBO: Abschaffung 

der kirchlichen Stellenvermittlung im 
Bezirk Oberaargau

3.	 Verschiedenes

Alle stimmberechtigten Mitglieder der 
Kirchgemeinde sind zu dieser Versammlung 
herzlich eingeladen.

Kirchgemeinderat Eriswil
 76955

FARNERN

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 
Oberbipp
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 
der evangelisch-reformierten Kirchgemein­
de Oberbipp vom 16. Juni 2026: 
Siehe unter Oberbipp.

 76940

GRABEN

Ordentliche 
Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung findet am Mitt­
woch, 17. Juni 2026, um 20.00 Uhr im Ge­
meindesaal des Gemeindehauses Graben 
statt. Dazu laden wir alle Stimmbürger/
innen ganz herzlich ein. 

Traktanden:
1.	 Jahresrechnung 2025 | Genehmigung

2.	� Verkehrsmassnahmen | Abstimmung 
über mögliche Massnahmen

3.	 Verschiedenes, Mitteilungen

Aktenauflage: Ab 18. Mai 2026 während 
der Öffnungszeiten bei der Gemeindever­
waltung Graben, Winkelstrasse 2, Bannwil, 
und zeitgleich auf der Gemeindehomepage. 
Eine Zusammenfassung der Jahresrechnung 
wird in der Dorfzeitung publiziert. 

Beschwerden gegen Versammlungsbe­
schlüsse sind innert dreissig Tagen (in 
Wahlsachen innert zehn Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau 
in Wangen an der Aare einzureichen  
(Art. 63 ff. Gesetz über die Verwaltungs­
rechts-pflege VRPG). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschrif­
ten ist sofort zu beanstanden (Art. 49a 
Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer 
rechtzeitig Rügen pflichtwidrig unterlas­
sen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüs­
se nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen.

Protokoll: Gemäss Art. 68 des Organisati­
onsreglements (OgR) liegt das Protokoll der 
Gemeindeversammlung anschliessend vom 
25. Juni 2026 bis am 15. Juli 2026 wäh­
rend der Öffnungszeiten der Gemeindever­
waltung öffentlich auf. Während der Auf­
lage kann schriftlich und begründet Ein­
sprache beim Gemeinderat gemacht werden. 
Der Gemeinderat entscheidet über die Ein­
sprachen und genehmigt das Protokoll.

Gemeinderat Graben
 76832

HEIMENHAUSEN

Einwohnergemeinde
Ordentliche Versammlung
Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr in der 
Aula des Schulhauses Kreuzfeld, Heimen­
hausen.

Traktanden:
1.	� Begrüssung und Versammlungsvor-

schriften

2.	 Finanzen
	� Jahresrechnung 2025 – Beratung und 

Beschluss

3.	 Liegenschaften
	� Kreditabrechnung Dachsanierung/ 

Photovoltaikanlage

4.	 Verschiedenes

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 
in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht­
nahme auf.

Beschwerden gegen Versammlungsbe­
schlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlan­
gelegenheiten innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 

FREIKIRCHEN

	�PFIMI  
HERZOGENBUCHSEE

		  Sonntag, 17. Mai
9.45	 Gottesdienst

www.pfimibuchsi.ch
                          76859

	� GEMEINDE  
FÜR CHRISTUS

GUTENBURG
Badstrasse 10, Kontakt: 062 965 00 80
Anlässe unter: gutenburg.gfc.ch

		  Sonntag, 17. Mai
9.45	 Zeugnisgottesdienst mit Forum

NIEDERÖNZ
Mühlestrasse 34a, Kontakt: 079 525 47 33
Anlässe unter: niederoenz.gfc.ch

		  Auffahrt, 14. Mai
10.00	 Missionsgottesdienst

		  Sonntag, 17. Mai
10.00	 Gottesdienst

HUTTWIL
Feldstrasse 8, Kontakt: 062 962 23 59
Anlässe unter: huttwil.gfc.ch

                                       76932

	� PFIMI  
LANGENTHAL

Güterstrasse 6, 4900 Langenthal 
www.pfimi-langenthal.ch

		  Sonntag, 17. Mai
9.30	 Gottesdienst
		  Predigt: Werner Müller
		  mit Kids-Träff

                         76831

VINEYARD LANGENTHAL
Marktgasse 34b
info@lavine.ch
www.lavine.ch 

		  Sonntag, 17. Mai
17.00	 Gottesdienst

                             76862

	� EVANGELISCH- 
METHODISTISCHE KIRCHE 
EMK Langenthal, Talstrasse 24 
www.emk-langenthal.ch

		  Sonntag, 17. Mai
		�  SPEKTRUMx7 Kleingruppen-Gottes­

dienste lt. Infos der Gruppenleiter 

		  Mittwoch, 20. Mai
  6.30	 Gebet für die Region

		  Donnerstag, 21. Mai
14.15	 Lismigruppe

                  76893

Kantons- und  
Gemeindemitteilungen

www.anzeigeroberaargau.ch

FREIE EVANGELISCHE 
GEMEINDE LANGENTHAL
Weissensteinstrasse 7, Langenthal

		  Donnerstag, 14. Mai, Auffahrt
20.00	 Gebetsabend 

		  Samstag, 16. Mai
20.00	 Jugendgruppe

		  Sonntag, 17. Mai 
  9.30	� Gottesdienst mit Micha Hirt. Paral­

lel Kindergottesdienst und Kinder­
betreuung. 

		  Mittwoch, 20. Mai
14.00	 Nachmittag 60+  mit «Die Boten»

Nähere Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage www.feg-langenthal.ch

               76901

	� HEILSARMEE 
HUTTWIL 
Höhenweg 6/huttwil.heilsarmee.ch

		  Sonntag, 17. Mai 
9.30 	� Gottesdienst, Kinderbetreuung bis 

4 Jahre
                         76950

	� (EGW) EVANGELISCHES 
GEMEINSCHAFTSWERK

		  www.egw-gondiswil.ch 
		  www.egw-herzogenbuchsee.ch 
		  www.egw-kleindietwil.ch 
		  www.egw-langenthal.ch 
		  www.egw-wangen.ch

 73759

«Du sollst den HERRN,  
deinen GOTT, lieben 
von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele 
und von ganzem Gemüt.»

Matthäus 22, 37

Herzliche Einladung 
zu folgenden Gottesdiensten:
1., 4. und 5. Sonntag im Monat 

um 10.00 Uhr
2. und 3. Sonntag im Monat 

um 14.00 Uhr

Evangelische Bibelgemeinde
Aula Burgschulhaus

Burgstrasse 9
Herzogenbuchsee

Kontakt: 079 435 17 56 73
65

6


